
VERBANDSSATZUNG DESVERBANDSSATZUNG DESVERBANDSSATZUNG DESVERBANDSSATZUNG DES
INTERNATIONALEN INTERNATIONALEN INTERNATIONALEN INTERNATIONALEN ABWASSERKLÄRWERKESABWASSERKLÄRWERKESABWASSERKLÄRWERKESABWASSERKLÄRWERKES

“ ECHTERNACH/WEILERBACH ”“ ECHTERNACH/WEILERBACH ”“ ECHTERNACH/WEILERBACH ”“ ECHTERNACH/WEILERBACH ”

Aufgrund des Artikels 2 des Staatsvertrages zwischen dem Grossherzogtum Luxemburg
und dem Lande Rheinland-Pfalz über die gemeinsame Erfüllung wasserwirtschaftlicher
Aufgaben durch Gemeinden und andere Körperschaften vom 17. Oktober 1974 (GVBI.
1975, S. 55 ff, Mém. A 1975, p. 839) und gleichlautender Beschlüsse

� des Stadtrates Echternach (Luxemburg) vom 28. April 2000,

� des Verbandsgemeinderates Irrel (Deutschland) vom 08. Juni 2000.

Aufgrund des Übereinkommens vom 23. Januar 1996 in Karlsruhe zwischen der
Regierung der Französischen Republik, der Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg und dem schweizerischen Bundesrat,
handelnd im Namen der Kantone Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau und
Jura, über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften
und örtlichen öffentlichen Stellen

wird folgende Satzung erlassen:

§ 1

Die Gemeinde Echternach und die Verbandsgemeinde Irrel schließen sich zu dem
Abwasserverband “Internationales Abwasserklärwerk Echternach-Weilerbach”
zusammen. Der Verband hat die Aufgabe, zum Zwecke der Abwasserreinigung eine
gemeinsame Kläranlage auf dem rechten Ufer der Sauer in Echternach zu bauen, zu
betreiben und zu unterhalten.

Das Abwasserklärwerk erhält die Bezeichnung “Internationales Abwasserklärwerk
Echternach-Weilerbach”.

§ 2

Sitz des Verbandes ist Echternach.



§ 3

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.

§ 4

Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, die in ihren Bereichen anfallenden Abwässer,
soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist, dem gemeinsamen
Abwasserklärwerk zuzuführen. Die Erlaubnis zur Einleitung der gereinigten Abwässer in
die Sauer wird vom Verband beantragt, soweit dies nach der luxemburgischen
Gesetzgebung verlangt wird.

Das gemeinsame Abwasserklärwerk kann die Abwässer anderer Gemeinden gegen
entsprechendes Entgelt klären. Der Hebesatz dieses Entgeltes wird von der
Verbandsversammlung alljährlich festgelegt

§ 5

Die Verbandsmitglieder behalten an allen Anlagen, die nicht Teil des gemeinsamen
Abwasserklärwerkes sind, uneingeschränktes Eigentum nach Massgabe des jeweiligen
nationalen Rechts.

§ 6

Das Abwasserklärwerk steht im gemeinsamen Eigentum der Verbandsmitglieder. Das
Miteigentum der Verbandsmitglieder richtet sich nach dem Verhältnis der anteiligen
Baukosten und beträgt für

� die Stadt Echternach 65 %

� und die Verbandsgemeinde Irrel  35 %.

Dieses Verhältnis kann abgeändert werden bei der Aufnahme von neuen Mitgliedern in
den Zweckverband.

Die Stadt Echternach leitet das Verfahren zur dinglichen Sicherung des Miteigentums
nach luxemburgischen Recht ein und weist die Eintragung durch Ausfertigung (Notar)
der entsprechenden Urkunde nach.



§ 7

Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden, seinem
Stellvertreter sowie fünf Vertretern des Stadtrates Echternach und vier Vertretern des
Verbandsgemeinderates Irrel. Die zu entsendenden Vertreter des Gemeinde- bzw.
Verbandsgemeinderates werden nach dem jeweiligen Landesrecht des Vertragspartners
gewählt.

Bei der Aufnahme von neuen Mitgliedern in den Zweckverband, wird die Zahl der
jeweiligen Vertreter der Gemeinden den neuen Verhältnissen angepasst.

§ 8

Verbandsvorsitzender ist der jeweilige Bürgermeister der Stadt Echternach. Sein
Stellvertreter ist der jeweilige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Irrel.

§ 9

Der Verbandsvorsitzende leitet die Verbandsversammlung. Er führt die Geschäfte nach
der Verbandssatzung und den Beschlüssen der Verbandsversammlung. Er vertritt den
Verband gerichtlich und außergerichtlich.

Dem Verbandsvorsitzenden, im Verhinderungsfalle seinem Stellvertreter, obliegt, soweit
sich aus dieser Satzung nichts anderes ergibt, die Erledigung aller Geschäfte des
Verbandes, die mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb und dem Unterhalt der
gemeinsamen Kläranlage verbunden sind, soweit hierzu nicht die Verbandsversammlung
zuständig ist.

Der Verbandsvorsitzende hat die Verbandsversammlung einzuberufen so oft wie es die
Geschäfte des Verbandes verlangen oder auf Anfrage der Mehrheit der Stimmen der
Verbandsversammlung.

Zwischen Einladung (Zustellung der Einladung) und Sitzung müssen - besonders
dringende Fälle ausgenommen - mindestens vier volle Kalendertage liegen. In
besonderen dringenden Fällen kann mit verkürzter Frist eingeladen werden. Die
Dringlichkeit ist durch die Verbandsversammlung vor Eintritt in die Tagesordnung
festzustellen. Die Einberufung der Verbandsversammlung erfolgt schriftlich unter
Mitteilung der Tagesordnung, den dazu gehörenden Erläuterungen, des Sitzungslokals,
des Tags und des Beginns der Sitzung. Der Verbandsvorsitzende ist verpflichtet,  sich
bei der Erledigung seiner Aufgaben der Verwaltung der Verbandsmitglieder zu bedienen.
Der Betrieb und der Unterhalt des Abwasserklärwerkes wird nach Massgabe der
Weisungen des Verbandsvorsitzenden durch das Fachpersonal der Verbandsmitgliedern
vorgenommen. Die anfälligen Kosten werden den Verbandsmitgliedern vom
Zweckverband zurückerstattet.



§ 10

Die Verbandsversammlung beschließt über:

1. Den Antrag einer Änderung der Verbandssatzung;

2. Betriebserweiterungen oder -einschränkungen im vorgegebenen Rahmen;

3. den Antrag für die Aufnahme weiterer Verbandsmitglieder und die betreffenden
Beitrittsbedingungen die dann von den jeweiligen Gebietskörperschaften
gutgeheißen werden müssen;

4. den bis zum 1. Januar eines jeden Jahres aufzustellenden Wirtschaftsplan;

5. die Aufführungs- und Finanzierungspläne und Vergabe der Aufträge für vorgesehene
Maßnahmen;

6. den Abschluss von nicht in den Ausführungs- und Finanzierungsplänen
vorgesehenen Rechtsgeschäften;

7. die von dem Verbandsvorsitzenden vorgelegte Jahresrechnung und dessen
Entlastung;

8. die Eröffnung von Rechtsstreitigkeiten;

9. die Mitgliedschaft des Zweckverbandes in nationalen und internationalen Verbände
sowie die Aufnahme nationaler und internationaler Verbände in den Zweckverband;

10. den Hebesatz für die Klärung der Abwässer von Nichtmitgliedern des Verbandes.

11. den Abschluss von Verträgen

12. den Abschluss von Anstellungsverträgen

13. die Gewinnverteilung und das Aufbringen des Verlustes.

Für die Beschlussfassung zu den Ziffern 1 und 3 ist eine Zweidrittelmehrheit der
Stimmen der Verbandsversammlung erforderlich. Im übrigen genügt die einfache
Stimmenmehrheit. Die Verbandsversammlung hat ferner den Verbandsvorsitzenden in
allen wichtigen Angelegenheiten zu beraten. Die Verbandsversammlung ist
beschlussfähig, wenn bei der Beschlussfassung mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder
anwesend ist.

Die Zahl der anwesenden Mitglieder ist für die Beschlussfassung ohne Bedeutung, wenn
wegen der Beschlussfähigkeit in der ersten Sitzung zum zweitenmal zur Verhandlung
über den selben Gegenstand eingeladen worden ist. Bei der zweiten Einladung ist



hierauf ausdrücklich hinzuweisen. Die Beschlüsse und die jährlichen Wirtschaftspläne
sind den Aufsichtsbehörden zur Genehmigung vorzulegen.

§ 11

Anträge zur Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung sollen nach Eröffnung der
Sitzung vor Eintritt in die Tagesordnung gestellt werden. Über Dringlichkeitsanträge
fasst die Verbandsversammlung nach Aussprache Beschluss. In der Aussprache über die
Dringlichkeit des Antrages darf auf den sachlichen Inhalt des Beratungsgegenstandes
nur insoweit eingegangen werden, als es für die Beurteilung des Dringlichkeitsantrages
erforderlich ist.

§ 12

Über jede Sitzung der Verbandsversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen. Die
Niederschrift hat zu enthalten:

a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung;

b) Name des Vorsitzenden, der anwesenden. weiteren Mitglieder der
Verbandsversammlung, des Schriftführers und der sonstigen Teilnehmer an der
Sitzung;

c) Namen der entschuldigt und unentschuldigt fehlenden Mitglieder der
Verbandsversammlung;

d) die Tagesordnung;

e) Wortlaut der Beschlüsse und Ergebnis der Abstimmung.

Die Niederschrift soll - soweit erforderlich - den Ablauf der Beratung im wesentlichen
Inhalt wiedergeben. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu
unterschreiben. Der Schriftführer wird vom Vorsitzenden bestellt. Die Niederschrift ist
den Verbandsversammlungsmitgliedern zuzustellen. Einwendungen sind innerhalb von
zwei Wochen nach Zugehen der Niederschrift, spätestens bei der nächsten Sitzung
schriftlich vorzubringen.

Werden gegen den Inhalt der Niederschrift Einwendungen erhoben, so kann durch
Mehrheitsbeschluss der an der ursprünglichen Beschlussfassung beteiligten
Verbandsversammlungsmitglieder eine Berichtigung herbeigeführt werden.



§ 13

Die von den Verbandsmitgliedern zu tragenden Kosten bestehen aus:

a) den Baukosten

b) den Betriebskosten

Von den Baukosten betreffend die Errichtung, die Erneuerung und Erweiterung des
gemeinsamen Abwasserklärwerkes übernimmt die Verbandsgemeinde Irrel 35 % und
die Stadt Echternach 65 %. Dieser Schlüssel kann bei Aufnahme neuer
Verbandsmitglieder geändert werden.

Für das Rechnungswesen ist die Währung des Grossherzogtums Luxemburg
massgebend.

Die Baukosten setzen sich zusammen aus den Planungskosten, den Kosten, die zur
Errichtung für die in der Anlage näher verzeichneten gemeinsamen Anlagen notwendig
sind sowie den Grunderwerbskosten.

Die Betriebskosten sind ausschließlich Kosten, die für den Betrieb und den Unterhalt
einschließlich der Verwaltung der gemeinsamen Anlagen nachweislich notwendig sind.

Die Baukosten werden im Verhältnis der auf jeden Vertragspartner entfallenden
Einwohnergleichwerte aufgeteilt. Die Aufstellung und Aufteilung der
Einwohnergleichwerte ist in Anlage 1, die Bestandteil dieser Satzung ist, enthalten.

Der von den Verbandsmitgliedern zu erbringende Baukostenanteil wird binnen einem
Monat auf schriftliche Anforderung des Verbandes fällig. Die Rechnungen sind zuvor von
dem Verbandsvorsitzenden und seinem Stellvertreter zu überprüfen und die sachliche
und rechnerische Richtigkeit ist daraufhin zu bescheinigen. Sie können sich dabei ihrer
jeweiligen nationalen Fachbehörde bedienen.

Nach Fertigstellung der gemeinsamen Anlage erstellt der Verbandsvorsitzende
gemeinsam mit seinem Stellvertreter eine Gesamtrechnung, in der die anteiligen
Baukosten der Verbandsmitglieder ausgewiesen sein müssen. Eine Ausfertigung der
Gesamtrechnung einschließlich einer Ausfertigung der Rechnungsbelege, ist den
Verbandsmitgliedern zuzusenden.

Die Betriebskosten werden im Verhältnis der angefallenen getrennt gemessenen
Abwassermengen - Schmutz- und Regenwasser - halbjährlich auf die Verbandsmitglieder
umgelegt. Die Betriebskostenrechnung ist von dem Verbandsvorsitzenden und seinem
Stellvertreter auf ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit zu überprüfen und von
diesen zu unterzeichnen. Die Verbandsmitglieder überweisen ihren Betriebskostenanteil
an den Verband innerhalb Monatsfrist nach Zustellung der Abrechnung. Jede beteiligte
Seite bleibt für die Entsorgung von Klärschlamm anteilmäßig selbst verantwortlich,



soweit der Verband keine eigene Lösung für die Klärschlammentsorgung findet.

Die Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Abrechnung und
Überwachung der Gewährleistungsansprüche für die gemeinschaftliche Anlage obliegt
dem Verband nach dem luxemburgischen Recht. Die jeweiligen Gemeinden sind
zuständig für die nichtgemeinschaftlichen Anlagen.

Der Verband wird der Verbandsgemeinde Irrel rechtzeitig bei öffentlichen
Ausschreibungen den zu veröffentlichenden Ausschreibungstext zur Verfügung stellen,
damit eine dementsprechende Veröffentlichung in deutschen Tageszeitungen erfolgen
kann. Bei beschränkten Ausschreibungen, fordert der Verband so viele deutsche wie
luxemburgische Firmen zur Angebotsabgabe auf.

Aus steuerrechtlichen oder anderen Gründen kann einem der vertragschliessenden
Verbandsmitglieder eine Änderung der Gesellschaftsform vom anderen Vertragspartner
zugestanden werden, wenn dies für einen Beteiligten oder für beide von Vorteil wäre.
Sollte einem Verbandsmitglied ein Nachteil entstehen ist dieser auszugleichen.

§ 14

Die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende werden in technischen Fragen
von einem Fachausschuss beraten, der sich zusammensetzt aus Vertretern der:

� Administration des Ponts et Chaussées
� der Umweltverwaltung
� der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord – Regionalstelle Wasserwirtschaft,

Abfallwirtschaft, Bodenschutz – ,Trier
� der Stadt Echternach
� der Verbandsgemeindeverwaltung Irrel

Der Fachausschuss erhält den Namen “Technischer Ausschuss für das internationale
Abwasserklärwerk Echternach-Weilerbach” und kann nach Bedarf zu den Sitzungen der
Verbandsversammlung eingeladen werden. Er hat nur beratende Funktion und besitzt
kein Stimmrecht.

§ 15

Der Verband betreibt die Anlage unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen, die
an Abwasserreinigungsanlagen zu stellen sind. Die Verbandsmitglieder erlassen
rechtsgültige Vorschriften, welche die Bedingungen über die Einleitung von Abwässern
in die jeweiligen Kanalisationen nach dem geltenden nationalen Recht betreffen. Für
Ansprüche Dritter, die durch nachgewiesenes schuldhaftes Verhalten bei dem Betrieb
und dem Unterhalt der gemeinsamen Anlage entstehen, haftet der Verband.



§ 16

Streitigkeiten zwischen den Verbandsmitgliedern über die Auslegung oder Anwendung
dieser Satzung sollen, soweit möglich, einvernehmlich beigelegt werden. Soweit ein
Streit zwischen den Mitgliedern auf diese Weise nicht innerhalb von drei Monaten
beigelegt werden kann, ist der Rechtsweg vor den luxemburgischen Gerichten die Regel.

§ 17

Als offizielle Sprache wird die deutsche Sprache festgelegt.

§ 18

Das Abwasserklärwerk wird von den Verbandsmitglieder gemeinsam während 60 Jahren
betrieben.

Im Falle einer vorzeitigen Kündigung und des Ausschlusses eines Verbandsmitgliedes
findet eine Vermögensauseinandersetzung statt. Die Auseinandersetzung erfolgt durch
die Verbandsversammlung und hat eine Regelung hinsichtlich des Vermögens, und der
Schulden des Verbandes zu enthalten. Im Prinzip wird das Vermögen aufgeteilt im
Verhältnis des zu diesem Zeitpunkt bestehenden Schlüssels zur Beteiligung an den
Baukosten. Der Beschluss bedarf der Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder der
Verbandsversammlung und der Genehmigung der im Verband vertretenen
Gebietskörperschaften und der Aufsichtsbehörden. Kommt eine Einigung nicht zustande,
ist der Rechtsweg vor den luxemburgischen Gerichten eröffnet.

§19

Die Verbandssatzung tritt zum 01.01.2001 in Kraft.

Die Verbandssatzung vom 10. Oktober 1980 respektive 11. März 1981 ist außer Kraft
gesetzt.

Irrel und Echternach, den 25. Mai 2001

Hans-Michael Bröhl Jos Scheuer
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Irrel Bürgermeister der Stadt Echternach



ANLAGE 1

Ermittlung der Einwohnergleichwerte als neue Bemessungsgrösse für die Kläranlage
Echternach – Weilerbach:

Sommerbetrieb (EW)
Maximale Abflüsse auf deutscher Seite
häuslisches Abwasser 9290 
gewerbliches Abwasser 2010 
Reserve 1300 

Total: 12600 
Maximale Abflüsse auf luxemburger Seite
häuslisches Abwasser 12885 
gewerbliches Abwasser 1670 
Industrieabwasser 6000 
Reserve 2845 

Total: 23400 

Gesamtausbaugrösse: 12.600 +23.400 = 36.000 EW
Anteil deutsche Seite: 12.600 / 36.000 = 35 %
Anteil luxemburger Seite: 23.400 / 36.000 = 65 %
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